
 

Motion betreffend griffigem Lärmschutz entlang der Osttangente 17.5439.01 
 

Der Lärmschutz entlang der Osttangente ist seit ihrer Eröffnung Mitte der siebziger Jahre ein immerwährendes 
Thema. Da die Wohnsituation entlang der Osttangente in der Breite absolut unzumutbar war, hatte die Regierung 
1987 dem Grossen Rat einen Ratschlag zur Einhausung zwischen Galgenhügel und Birsstrasse/Zürcherstrasse 
vorgelegt. Im Budget wurde in der Folge ein einstelliger Millionenbetrag für die Einhausung auf der Ostseite 
eingestellt. Diese erste Etappe wurde in den Jahren 1991-1994 umgesetzt und gewährleistet betreffend der 
Lärmemissionen bis heute für die direkt Betroffenen eine verbesserte Lebensqualität. 

Auf der Westseite wurde die Einhausung zurückgestellt, obwohl das Projekt ausführungsreif und bis ins Detail 
geplant wurde und architektonisch und städtebaulich beide Seiten identisch wären und sich gut ins Stadtbild 
einpassen. Stattdessen wurden einfache Lärmschutzwände entlang der Baldeggerstrasse montiert, die nur einen 
minimalen Lärmschutz bringen. Bei einer Havarie sind sie zudem ungenügend. Erinnert sei an den 
Lastwagenbrand auf der Höhe der Baldeggerstrasse im Sommer 2017. 

Seit dem neuen Finanzausgleich ist der Bund primär zuständig für die Nationalstrassen und somit auch für den 
Lärmschutz. Anlässlich einer öffentlichen Orientierungsversammlung am 5. September 2016 in der Breite durch 
das Bau- und Verkehrsdepartement wurde klar, dass der Bund nur die gesetzlich notwendigen 
Lärmschutzmassnahmen umsetzen will. Das heisst, dass der Bund die Massnahmen ohne Einhausung West 
umzusetzen gedenkt. Mit dem Bau des Rheintunnels entfällt die Spurerweiterung der Osttangente. Der 
Querschnitt bleibt gleich. Somit behält das Projekt der Einhausung West seine Aktualität und könnte in der 
geplanten Form gebaut werden. Damit hätten die Anwohner den gleichen Lärmschutz wie auf der Ostseite. Die 
städtebaulichen Vorbehalte der Regierung und Verwaltung zu einer Überdachung sind für die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Breite nicht nachvollziehbar. Durch gezielte bauliche Mittel wie beispielsweise eine gegliederte 
Beton-Glaskonstruktion und begrünten Wänden (siehe Ratschlag 8017) könnte das Bauwerk zu einem 
ansprechenden städtischen Gegenüber für die Bevölkerung werden. 

Auch auf der Schwarzwaldbrücke und im Kleinbasel im Gebiet des Eisenbahnwegs und der Schwarzwaldallee 
sind die Lärmschutzmassnahmen entlang der Osttangente absolut ungenügend und die Anwohnerschaft ist im 
gleichen Masse lärmgeplagt wie auf der Grossbasler Seite. In diesem Abschnitt drängen sich Massnahmen auf, 
die über das gesetzliche Minimum hinausgehen um eine akzeptable Wohnqualität entlang der Osttangente 
sicherzustellen. 

Der Regierungsrat hat in der Beantwortung verschiedener politischer Vorstösse Bereitschaft gezeigt, finanzielle 
Mittel für Massnahmen beim Parlament zu beantragen, die über den vom Bund geschuldeten gesetzlichen 
Lärmschutz hinausgehen. 

Die Motionäre fordern den Regierungsrat auf: 

− Das Projekt Einhausung West der Osttangente in der Breite auf den aktuellen Stand zu bringen und einen 
entsprechenden Ratschlag auszuarbeiten. 

− Für den Bereich Schwarzwaldbrücke - Bad. Bahnhof Lärmschutzmassnahmen zu projektieren, die über 
das gesetzliche Minimum hinausgehen um eine akzeptable Wohnqualität zu gewähren. 

− Für die beiden Abschnitte dem Grossen Rat einen Ratschlag zu unterbreiten, der die Mehrkosten 
gegenüber dem gesetzlichen Minimum des Bundes beinhaltet. 

− Der Ratschlag ist innert einem Jahr dem Grossen Rat zu unterbreiten. 
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